
 

  

S 21 BA 122/21

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Sozialgericht München
Sachgebiet Betriebsprüfungen
Abteilung -
Kategorie Gerichtsbescheid
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze Die Träger der gesetzlichen

Rentenversicherung sind auch nach der
zum 01.07.2020 erfolgten Änderung des §
7 Abs. 4 Satz 2 BVV dazu verpflichtet,
beanstandungsfrei abgeschlossene
Betriebsprüfungen mit einem den
Bestimmtheitsanforderungen
genügenden Verwaltungsakt
abzuschließen, der Gegenstand und
Ergebnis der Prüfung
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G e r i c h t s b e s c h e i d :

I. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 10.03.2021 verurteilt,
einen Verwaltungsakt Ã¼ber Gegenstand und Ergebnis der in der Zeit vom
08.09.2020 bis zum 10.09.2020 bei der KlÃ¤gerin durchgefÃ¼hrten
BetriebsprÃ¼fung zu erlassen.

II. Die Beklagte trÃ¤gt die Kosten des Verfahrens.
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III. Der Streitwert wird auf EUR 5.000,00 festgesetzt.

T a t b e s t a n d :

Zwischen den Beteiligten ist die Verpflichtung der Beklagten zum Abschluss eines
BetriebsprÃ¼fungsverfahrens durch Verwaltungsakt streitig.
Die KlÃ¤gerin ist ein in M.-Stadt ansÃ¤ssiges Versicherungsmaklerunternehmen. Die
Beklagte fÃ¼hrte nach einer vorherigen AnkÃ¼ndigung vom 07.05.2020 in der Zeit
vom 08.09.2020 bis zum 09.09.2020 eine BetriebsprÃ¼fung bei der KlÃ¤gerin
gemÃ¤Ã� Â§ 28p Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) betreffend den Zeitraum
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2019 durch. Bereits vor der PrÃ¼fankÃ¼ndigung
vom 07.05.2020 bat die von der KlÃ¤gerin beauftragte Steuerberatungsgesellschaft
mit Schreiben vom 20.04.2020 um BestÃ¤tigung, dass BetriebsprÃ¼fungen auch
dann durch Verwaltungsakte beendet werden, wenn sich dabei keine
Beanstandungen ergeben. Mit Schreiben vom 10.09.2020 teilte die Beklagte der
KlÃ¤gerin mit, dass die in Stichproben durchgefÃ¼hrte PrÃ¼fung im gesamten
PrÃ¼fzeitraum zu keinen Feststellungen hinsichtlich des
Gesamtsozialversicherungsbeitrages gefÃ¼hrt habe. Des Weiteren fÃ¼hrte sie aus,
dass sie dem Wunsch der KlÃ¤gerin nach Ausfertigung eines Verwaltungsaktes
nicht entsprochen werden kÃ¶nne. Ein unabdingbares Merkmal eines
Verwaltungsaktes sei die Regelung eines Einzelfalls. Der Abschluss einer
stichprobenhaft durchgefÃ¼hrten BetriebsprÃ¼fung ohne Beanstandungen stelle
keine Regelung dar. Insoweit wÃ¼rden die RentenversicherungstrÃ¤ger nicht der
Rechtsprechung des BSG folgen.
Mit Schreiben vom 01.03.2021 beantragte der KlagebevollmÃ¤chtigte im Namen
der KlÃ¤gerin bei der Beklagten, das Ergebnis der durchgefÃ¼hrten und
abgeschlossenen BetriebsprÃ¼fung in der Form eines Verwaltungsaktes
festzuhalten. Zwar habe die Beklagte den Antrag auf Erlass eines Verwaltungsaktes
bereits abgelehnt, weshalb bereits der Rechtsweg zum Sozialgericht erÃ¶ffnet sei.
Die Beklagte solle gleichwohl die MÃ¶glichkeit zur Korrektur ihrer Entscheidung und
zum Erlass eines Verwaltungsaktes haben. Hierzu teilte die Beklagte mit Schreiben
vom 10.03.2021 mit, dass dem Anliegen der KlÃ¤gerin nicht gefolgt werden
kÃ¶nne. Die PrÃ¼fmitteilungen und Bescheide enthielten grundsÃ¤tzlich nur
Hinweise zu den bei der PrÃ¼fung beanstandeten Sachverhalten. Dies sei seit dem
01.07.2020 in Â§ 7 Abs. 4 Satz Beitragsverfahrensverordnung (BVV) im Vergleich
zur bis dahin gÃ¼ltigen Fassung auch klarstellend geÃ¤ndert worden. Eine
AufzÃ¤hlung aller geprÃ¼ften Sachverhalte mit dem Ziel, Vertrauensschutz
auszulÃ¶sen, wÃ¼rde den PrÃ¼fmitteilungen und Bescheiden eine Ã¼ber deren
Kontrollfunktion hinausgehende Bedeutung zukommen lassen. AuÃ�erdem habe der
Fachausschuss fÃ¼r Leistungen der deutschen RentenversicherungstrÃ¤ger in
seiner Sitzung 02/2020 am 03.06.2020 beschlossen, dass dem Leitsatz 2 der
Entscheidung des BSG vom 19.09.2019 (s.o.) nicht gefolgt werde und
beanstandungsfreie BetriebsprÃ¼fungen weiterhin mit einer PrÃ¼fmitteilung ohne
Feststellungen abzuschlieÃ�en seien.
Mit am 20.05.2021 eingegangenem Schriftsatz vom 18.05.2021 hat die KlÃ¤gerin,
vertreten durch ihren KlagebevollmÃ¤chtigten, Klage zum Sozialgericht MÃ¼nchen
erhoben, die dieser als UntÃ¤tigkeitsklage bezeichnete. Mit dieser verfolgt die
KlÃ¤gerin ihr Begehren weiter. Sie ist der Ansicht, sie habe einen aus Â§ 28p Abs. 1
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Satz 5 SGB IV folgenden Anspruch auf Erlass eines die BetriebsprÃ¼fung
abschlieÃ�enden Verwaltungsakts, in welchem Gegenstand und Ergebnis der
BetriebsprÃ¼fung genannt wird. Eine entsprechende Verpflichtung habe das
Bundessozialgericht in seinem vorgenannten Urteil insbesondere im Hinblick auf 
Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz (GG) festgestellt. Trotz der neuerlichen Aufforderung
zum Erlass eines Verwaltungsaktes vom 01.03.2021 sei ein solcher nicht erlassen
worden.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
die Beklagte zu verpflichten, einen Verwaltungsakt im Sinne des Â§ 31 SGB X Ã¼ber
den Abschluss der durchgefÃ¼hrten BetriebsprÃ¼fung, durchgefÃ¼hrt in der Zeit
vom 08.09.2020 bis 10.09.2020, PrÃ¼fungszeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2018, zu
erlassen.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Zur BegrÃ¼ndung hat sie ausgefÃ¼hrt, dass ihr angesichts ihres Schreibens vom
10.03.2021 eine UntÃ¤tigkeit nicht vorgeworfen werden kÃ¶nne. AuÃ�erdem ist sie
der Auffassung, sie sei nicht dazu verpflichtet, jede BetriebsprÃ¼fung fÃ¶rmlich mit
einem Verwaltungsakt abzuschlieÃ�en. Bereits Â§ 28p Abs. 1 Satz 5 SGB IV grenze
die Kompetenzen und Berechtigungen der TrÃ¤ger der Rentenversicherung â��im
Rahmen der PrÃ¼fungâ�� von denen der Einzugsstellen ab. Auch ergebe sich aus
der GesetzesbegrÃ¼ndung zum Dritten Gesetz zur Ã�nderung des
Sozialgesetzbuches (BT-Drs. 13/1205), dass allein die Kompetenz, nicht hingegen
eine Verpflichtung der TrÃ¤ger der gesetzlichen Rentenversicherung zum Erlass von
Verwaltungsakten geschaffen werden sollte. Ein Vergleich des Â§ 7 Abs. 4 Satz 1
BVV, der nur eine Mitteilung verlange, mit der VorgÃ¤ngerregelung des Â§ 1 Abs. 4
BeitragsÃ¼berwachungsverordnung (BÃ�VO) und der zugehÃ¶rigen
GesetzesbegrÃ¼ndung (BR-Drs. 171/89) belege, dass eine PrÃ¼fungsmitteilung
selbst keinen Verwaltungsakt darstelle. Insoweit kÃ¶nne aus Â§ 7 Abs. 4 Satz 1 BVV
keine Verpflichtung zum Erlass eines Verwaltungsakts entnommen werden. Der
vom BSG in seinem Urteil vom 19.09.2019 als normative AnknÃ¼pfung fÃ¼r die
Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung herangezogene Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV
in seiner bis zum 30.06.2020 gÃ¼ltigen Fassung kÃ¶nne die Entscheidung des BSG
ebenfalls nicht tragen. Hiernach sollten allein Hinweise zu den festgestellten
Sachverhalten ergehen. Hinweise stellten aber keine Verwaltungsakte dar. Zudem
sollten diese Hinweise nach Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV entweder im PrÃ¼fbescheid
oder im AbschlussgesprÃ¤ch erteilt werden, was wiederum belege, dass ein
BetriebsprÃ¼fungsverwaltungsverfahren sowohl fÃ¶rmlich mit einem
PrÃ¼fbescheid als auch nicht fÃ¶rmlich mit einem AbschlussgesprÃ¤ch beendet
werden kÃ¶nne. Die EinfÃ¼hrung des Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV und die dort
angesprochenen Hinweise hÃ¤tten zudem insbesondere eine verfahrenstechnische
Verbesserung der QualitÃ¤t der elektronisch zu Ã¼bermittelnden Meldungen und
Beitragshinweise zum Ziel gehabt. Ein neues Regelungskonzept, dass
BetriebsprÃ¼fungen kÃ¼nftig immer mit einem Verwaltungsakt abgeschlossen
werden sollten, sei damit aber nicht bezweckt gewesen. SchlieÃ�lich sei der
neueren Rechtsprechung des BSG mit der Ã�nderung des Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV in
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seiner seit dem 01.07.2020 geltenden Fassung die Argumentationsgrundlage
entzogen worden, da nunmehr nur noch Hinweise zu den beanstandeten
Sachverhalten zu erteilen seien. So werde auch in der entsprechenden
GesetzesbegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, dass eine gesetzlich verpflichtende und
umfÃ¤ngliche Beratung zu allen von der PrÃ¼fung erfassten Sachverhalten nicht
bewirkt werden solle. Damit habe der Verordnungsgeber die Auffassung der
RentenversicherungstrÃ¤ger, dass Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV nicht bewirken sollte,
dass alle geprÃ¼ften Sachverhalte in einer PrÃ¼fmitteilung oder einem
PrÃ¼fbescheid anlÃ¤sslich einer BetriebsprÃ¼fung aufzuzÃ¤hlen sind, bestÃ¤tigt.
Ein solcher Abschluss wÃ¼rde zudem einen immensen zusÃ¤tzlichen Mehraufwand
fÃ¼r alle Beteiligten nach sich ziehen, da dann infolge der Notwendigkeit der
Dokumentation darÃ¼ber, bei welchen konkreten BeschÃ¤ftigten fÃ¼r welche
konkreten ZeitrÃ¤ume welche Punkte stichprobenhaft angesehen wurden, die
ZeitansÃ¤tze fÃ¼r die PrÃ¼fungen massiv ausgedehnt werden mÃ¼ssten. Damit
wÃ¼rden die mit der StichprobenprÃ¼fung bezweckte Effizienz und
Arbeitserleichterung in ihr Gegenteil verkehrt.
Das Gericht hat den Beteiligten mit Schreiben vom 19.08.2021 mitgeteilt, dass
beabsichtigt ist, den Rechtsstreit durch Gerichtsbescheid zu entscheiden. Die
Beklagte Ã¤uÃ�erte sich hierzu nicht. Der BevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin
beantragte â��hÃ¶chstvorsorglichâ��, nicht ohne mÃ¼ndliche Verhandlung zu
entscheiden.
Wegen des Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen und zur ErgÃ¤nzung des
Tatbestands im Ã�brigen wird auf den Inhalt der beigezogenen Akten der
Beklagten, der Gerichtsakte sowie der vorbereitenden SchriftsÃ¤tze Bezug
genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

1. Das Gericht konnte gemÃ¤Ã� Â§ 105 Abs. 1 SGG durch Gerichtsbescheid
entscheiden, weil der Rechtstreit keine besonderen Schwierigkeiten tatsÃ¤chlicher
oder rechtlicher Art aufweist und der Sachverhalt aufgeklÃ¤rt ist. Dass die Beklagte
sich zur beabsichtigten Entscheidung durch Gerichtsbescheid nicht geÃ¤uÃ�ert hat
und der BevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin hÃ¶chstvorsorglich einen Antrag auf
Entscheidung nach mÃ¼ndlicher Verhandlung stellte, steht der Entscheidung durch
Gerichtsbescheid nicht entgegen, nachdem es eines EinverstÃ¤ndnisses der
Beteiligten hierzu, anders als bei einer Entscheidung durch Urteil ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs. 2 SGG, nicht bedarf (siehe hierzu auch
SÃ¤chsisches LSG, Beschluss vom 15.05.2015 â�� L 3 AL 115/13 NZB). GrÃ¼nde,
die gegen eine Entscheidung durch Gerichtsbescheid sprechen, sind nicht
ersichtlich.
2. Die zulÃ¤ssige Klage ist im ausgesprochenen Sinne begrÃ¼ndet.
a) Entgegen der ausdrÃ¼cklichen Bezeichnung der erhobenen Klage als
UntÃ¤tigkeitsklage ist vorliegend von einer kombinierten Anfechtungs- und
Verpflichtungsklage (Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGG)auszugehen.
Das Klagebegehren ist nach Â§ 92 Abs. 1 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) mit der
Klage zu bezeichnen. Entsprechend â��sollâ�� die Klage nach Â§ 92 Abs. 1 Satz 3
SGG einen bestimmten Antrag enthalten. Nach Â§ 123 SGG entscheidet das Gericht
Ã¼ber die damit erhobenen AnsprÃ¼che, ohne an die Fassung der AntrÃ¤ge
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gebunden zu sein. Bei unklaren AntrÃ¤gen muss das Gericht nach Â§ 92 Abs. 2 Satz
1 SGG mit den Beteiligten klÃ¤ren, was gewollt ist, und darauf hinwirken, dass
sachdienliche und klare AntrÃ¤ge gestellt werden (Â§ 106 Abs. 1, Â§ 112 Abs. 2 Satz
2 SGG; BSG, Beschluss vom 16.02.2012 â�� B 9 SB 48/11 B m.w.N.). Zwar ist bei
der Auslegung von AntrÃ¤gen, die ein Rechtsanwalt oder ein vergleichbar
qualifizierter ProzessbevollmÃ¤chtigter gestellt hat, in der Regel davon auszugehen,
dass dieser das Gewollte auch richtig wiedergibt (vgl. BSG, Beschluss vom
05.06.2014 â�� B 10 Ã�G 29/13 B). Bleibt der ErklÃ¤rungsinhalt des Antrags
trotzdem mehrdeutig, ist nach den dargelegten GrundsÃ¤tzen ebenfalls
meistbegÃ¼nstigend auszulegen (BSG; Urteil vom 14.06.2018 â�� B 9 SB 2/16 R; so
auch BVerwG, Urteil vom 22.02.1985 â�� 8 C 107/83).
Das Gewollte, also das mit der Klage verfolgte Prozessziel, ist im Wege der
Auslegung festzustellen (siehe bspw. BSG, Urteil vom 22.03.1988 â�� 8/5a RKn
11/87; Urteil vom 08.12.2010 â�� B 6 KA 38/09 R). In entsprechender Anwendung
der Auslegungsregel des Â§ 133 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) ist der wirkliche
Wille zu erforschen. Dabei sind nicht nur der Wortlaut, sondern auch die sonstigen
UmstÃ¤nde des Falles, die fÃ¼r das Gericht und die anderen Beteiligten erkennbar
sind, zu berÃ¼cksichtigen (BSG, Urteil vom 22.03.1988 â�� 8/5a RKn 11/87). Im
Zweifel ist davon auszugehen, dass unter BerÃ¼cksichtigung des
MeistbegÃ¼nstigungsprinzips alles begehrt wird, was dem KlÃ¤ger aufgrund des
Sachverhalts rechtlich zusteht (vgl. BSG, Urteil vom 24.04.2008 â�� B 9/9a SB 10/06
R).
Unter BerÃ¼cksichtigung dieser GrundsÃ¤tze kann das Begehren der KlÃ¤gerin
auch trotz ihrer anwaltlichen Vertretung nur so verstanden werden, dass sie unter
Aufhebung des Bescheides der Beklagten vom 10.03.2021 die Erteilung eines
Bescheides Ã¼ber die in der Zeit vom 08.09.2020 bis zum 10.09.2020
durchgefÃ¼hrte BetriebsprÃ¼fung erreichen will, aus dem Gegenstand und
Ergebnis der PrÃ¼fung ersichtlich sind. Bereits der Klageantrag ist auf Erteilung
eines Bescheides Ã¼ber die BetriebsprÃ¼fung gerichtet. Zudem hat die KlÃ¤gerin
sowohl im Verwaltungsverfahren als auch im Klageverfahren deutlich zum Ausdruck
gebracht, dass sie die Erteilung eines Bescheides begehrt, in dem Gegenstand und
Ergebnis der durchgefÃ¼hrten BetriebsprÃ¼fung konkret benannt werden.
Dieser Auslegung steht nicht entgegen, dass der KlagebevollmÃ¤chtigte
irrtÃ¼mlich davon ausgeht, dass eine Entscheidung Ã¼ber einen Antrag der
KlÃ¤gerin noch nicht ergangen ist.
Zwar kann nach dem DafÃ¼rhalten der Kammer in der PrÃ¼fmitteilung der
Beklagten vom 10.09.2020 noch kein Bescheid Ã¼ber die Ablehnung eines Antrags
auf Erteilung eines die BetriebsprÃ¼fung abschlieÃ�enden Verwaltungsaktes
erkannt werden. Ein solcher Antrag war vor dem 01.03.2021 nicht konkret gestellt
worden. Denn mit dem Schreiben des Steuerberaters der KlÃ¤gerin vom 20.04.2020
wurde lediglich â��um schriftliche BestÃ¤tigungâ�� gebeten, â��dass die
BetriebsprÃ¼fungen bei Beanstandungen oder ohne Beanstandung immer durch
einen Verwaltungsakt beendet werdenâ��. Diese Bitte war daher deutlich
erkennbar allein auf die Abgabe einer Zusage gerichtet, nicht hingegen auf die
Erteilung eines Verwaltungsaktes Ã¼ber eine zu diesem Zeitpunkt noch nicht
angekÃ¼ndigte BetriebsprÃ¼fung.
Einen konkreten Antrag hat die KlÃ¤gerin, vertreten durch ihren
ProzessbevollmÃ¤chtigten, aber mit dem Schreiben vom 01.03.2021 gestellt.
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Diesen hat die Beklagte mit ihrem Schreiben vom 10.03.2021, wenn auch mangels
Voranstellung eines Entscheidungssatzes und einer erforderlichen
Rechtsbehelfsbelehrung nicht im Ã¼blichen Aufbau eines Verwaltungsaktes, so
doch durchaus negativ verbeschieden. Konkret fÃ¼hrte sie darin aus, dass dem
Anliegen der KlÃ¤gerin auf Erteilung eines Verwaltungsaktes nicht gefolgt werden
kÃ¶nne und es dabei verbleibe, dass PrÃ¼fungen, bei denen sich keine
Feststellungen ergeben, lediglich mit einer PrÃ¼fmitteilung abgeschlossen werden.
Damit hat de Beklagte es gerade abgelehnt, dem von der KlÃ¤gerin in ihrem Antrag
vom 01.03.2021 formulierten Anliegen nachzukommen. Die Ablehnung eines
Verwaltungsaktes ist aber, vergleichbar der Ablehnung einer Auskunft oder
Beratung (vgl. BSG, Urteil vom 12.11.1980 â�� 1 RA 45/79; Urteil vom 13.11.2012
â�� B 1 KR 13/12 R), ihrerseits ein Verwaltungsakt im Sinne des Â§ 31 SGB X, gegen
den die entsprechenden Rechtsbehelfe zur VerfÃ¼gung stehen.
Dass das Schreiben vom 10.03.2021 einen Verwaltungsakt darstellt, nimmt im
Ã�brigen auch die Beklagten an, wenn sie zu der erhobenen Klage dahingehend
Stellung nimmt, dass eine UntÃ¤tigkeit auf den Antrag vom 01.03.2021 angesichts
ihres Schreibens vom 10.03.2021 nicht vorliege. Diese AusfÃ¼hrung ergibt nur
dann Sinn, wenn die Beklagte annimmt, bereits Ã¼ber den Antrag entschieden zu
haben. Denn insoweit bringt sie nicht etwa vor, dass fÃ¼r eine bislang sachlich
unterbliebene Entscheidung Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin zureichende GrÃ¼nde
i.S.d. Â§ 88 Abs. 1 SGG vorlÃ¤gen und sie beabsichtige, nach Wegfalls der
entgegenstehenden GrÃ¼nde einen Verwaltungsakt zu erlassen. Vielmehr sieht sie
den Antrag als durch ihr Schreiben vom 10.03.2021 bereits erledigt an. Wenn aber
Ã¼ber den Antrag bereits rechtsbehelfsfÃ¤hig entschieden wurde, so gebietet das
MeistbegÃ¼nstigungsprinzip vorliegend die Annahme, dass die KlÃ¤gerin mit ihrer
Klage diejenige Klage erheben will, die aufgrund des Sachverhalts die rechtlich
zutreffende ist. Diese ist im vorliegenden Fall eine kombinierte Anfechtungs- und
Verpflichtungsklage (Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGG), da die KlÃ¤gerin neben der
Aufhebung des Bescheids vom 10.03.2021 auch die Verpflichtung der Beklagten
zum Erlass eines abgelehnten Verwaltungsaktes begehrt.
b) Die so verstandene Klage ist auch zulÃ¤ssig.
aa) Zwar ist nach Â§ 78 Abs. 1 und 3 SGG vor Erhebung einer Anfechtungs- und
Verpflichtungsklage die RechtmÃ¤Ã�igkeit und ZweckmÃ¤Ã�igkeit des
Verwaltungsaktes in einem, hier unterbliebenen, Vorverfahren nachzuprÃ¼fen.
Eines solchen bedarf es grundsÃ¤tzlich nur dann nicht, wenn ein Fall des Â§ 78 Abs.
1 Satz 2 SGG vorliegt. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Ã�ber die in Â§ 78 Abs. 1
Satz 2 SGG geregelten Ausnahmen hinaus sind in der Rechtsprechung aber auch
weitere, besondere AusnahmefÃ¤lle anerkannt. Ein solcher Ausnahmefall liegt
insbesondere dann vor, wenn der Zweck des Vorverfahrens nicht mehr erreicht
werden kann und sich die DurchfÃ¼hrung desselben nur noch als reine FÃ¶rmelei
darstellte (vgl. dazu BSG; Urteil vom 03.03.2009 â�� B 4 AS 37/08 R Rn. 18 f.;
Hessisches LSG, Urteil vom 25.03.2014 â�� L 3 U 42/19 (Rn. 43); Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt/Schmidt, SGG, 13. Auflage 2021, Â§ 78 Rn. 8b). Da
die Beklagte nicht nur im Verwaltungsverfahren, sondern auch im Klageverfahren
und unter Hinweis auf den Beschluss des Fachausschusses fÃ¼r Leistungen der
deutschen RentenversicherungstrÃ¤ger vom 03.06.2020 den Erlass eines
Bescheides, wie ihn das BSG in seinem Urteil vom 19.09.2019 (B 12 R 25/18 R)
vorskizzierte, ablehnte wÃ¼rde das eigentlich noch durchzufÃ¼hrende
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Widerspruchsverfahren zur bloÃ�en FÃ¶rmelei verkommen. Daher steht das nicht
durchgefÃ¼hrte Vorverfahren hier ausnahmsweise nicht der ZulÃ¤ssigkeit der
Klage entgegen.
bb) Die Klage wurde auch fristgerecht erhoben. GemÃ¤Ã� Â§ 87 Abs. 1 Satz 1 SGG
ist die Klage binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zu
erheben. Nachdem in dem Bescheid der Beklagten vom 10.03.2021 eine
Rechtsbehelfsbelehrung nicht enthalten war, konnte die Klage gemÃ¤Ã� Â§ 66 Abs.
1, 2 Satz 1 SGG abweichend von Â§ 87 Abs. 1 Satz 1 SGG aber innerhalb eines
Jahres seit Zustellung, ErÃ¶ffnung oder VerkÃ¼ndung erhoben werden. Diese Frist
hat die KlÃ¤gerin mit der am 20.05.2021 eingegangen Klage ohne Weiteres
gewahrt.
c) Die Klage ist auch begrÃ¼ndet. Der Bescheid der Beklagten vom 10.03.2021
verletzt die KlÃ¤gerin in ihren Rechten und war daher aufzuheben. Die KlÃ¤gerin
hat einen Anspruch auf Erteilung eines Bescheids Ã¼ber die in der Zeit vom
08.09.2020 bis zum 10.09.2020 durchgefÃ¼hrte BetriebsprÃ¼fung, in dem
Gegenstand und Ergebnis der BetriebsprÃ¼fung benannt werden. Entsprechend
war die Beklagte hierzu zu verurteilen (Â§ 131 Abs. 2 Satz 1 SGG).
Entgegen ihrer Auffassung ist die Beklagte dazu verpflichtet, auch eine
beanstandungsfrei durchgefÃ¼hrte BetriebsprÃ¼fung mit einem Verwaltungsakt zu
beenden, mit dem personenbezogen und fÃ¼r bestimmte ZeitrÃ¤ume
Feststellungen zur Versicherungs- und/oder Beitragspflicht getroffen werden. Diese
Verpflichtung der Beklagten resultiert unmittelbar aus dem im Lichte des Art. 12
Abs. 1 Grundgesetz (GG) auszulegenden Â§ 28p Abs. 1 Satz 5 SGB IV, wonach die
TrÃ¤ger der Rentenversicherung im Rahmen der PrÃ¼fung Verwaltungsakte zur
Versicherungspflicht und BeitragshÃ¶he in der Kranken-, Pflege und
Rentenversicherung sowie nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung einschlieÃ�lich
der Widerspruchsbescheide gegenÃ¼ber den Arbeitgebern erlassen. Diese
Auslegung trÃ¤gt nach der neueren und durchaus Ã¼berzeugenden
Rechtsprechung des BSG insbesondere der aus Art. 12 Abs. 1 GG folgenden
BerufsausÃ¼bungsfreiheit sowie der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1
GG) der Arbeitgeber Rechnung (vgl. dazu BSG, Urteil vom 19.09.2019 â�� B 12 R
25/18 R m.w.N.). Schon die mit einer BetriebsprÃ¼fung fÃ¼r die Arbeitgeber
einhergehenden Duldungs- und Mitteilungspflichten, vgl. Â§ 10 BVV, bedÃ¼rfen aus
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten einer Rechtfertigung. Zudem werden
Arbeitgeber speziell im Bereich der Erhebung der BeitrÃ¤ge zur Sozialversicherung
gesetzlich in Anspruch genommen, Ã¶ffentliche Aufgaben zu erledigen (sog.
Indienstnahme Dritter, vgl. dazu schon BSG, Urteil vom 29.04.1976 â�� 12/3 RK
66/75; Schlegel, Die Indienstnahme des Arbeitgebers in der Sozialversicherung,
Festschrift 50 Jahre Bundessozialgericht 2004, S. 265, 268 ff. m.w.N.). Mit den aus 
Â§Â§ 28a, 28e SGB IV folgenden Melde- und Zahlungspflichten werden sie zum
Zwecke des effizienteren Beitragseinzugs in die Pflicht genommen, vorab hÃ¤ufig
auch schwierige Status- und Beitragsfragen zu beurteilen, wobei sie in diesem
Zusammenhang das Risiko tragen, bei einer fehlerhaften Beurteilung im Rahmen
der aus Â§ 25 SGB IV folgenden VerjÃ¤hrung zur nachtrÃ¤glichen Beitragszahlung
herangezogen zu werden und, wenn ein Abzug vom Arbeitsentgelt des jeweiligen
BeschÃ¤ftigten nicht mehr mÃ¶glich ist, aufgrund des Â§ 28g SGB IV sogar den
eigentlich vom BeschÃ¤ftigten zu tragenden Teil des
Gesamtsozialversicherungsbeitrags endgÃ¼ltig tragen zu mÃ¼ssen. Das so
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ausgestaltete System des Einzugs von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen darf die
Arbeitgeber aber nicht Ã¼ber GebÃ¼hr mit Risiken und Pflichten belasten (so
bereits BSG, Urteil vom 19.09.2019 â�� B 12 R 25/18 R auch unter Bezugnahme auf
Schlegel, a.a.O, dort insbesondere auf S. 279 ff.). Eine solche Belastung wird mit der
vom BSG erkannten Auslegung des Â§ 28p Abs. 1 Satz 5 SGG vermieden. Auch
wenn die Arbeitgeber damit von den ihnen auferlegten Risiken nicht vÃ¶llig
entlastet werden, halten sich diese so doch in einem zumutbaren Rahmen. Denn
wenn eine, nur stichprobenhaft durchzufÃ¼hrende (vgl. Â§ 11 Abs. 1 Satz 1 BVV),
BetriebsprÃ¼fung, welche mindestens alle vier Jahre stattzufinden hat, vgl. Â§ 28p
Abs. 1 Satz 1 2. Hs. SGB IV, mit einem Verwaltungsakt abgeschlossen wird, der
darÃ¼ber Auskunft gibt, welche Sachverhalte mit welchem Ergebnis geprÃ¼ft
wurden, erhalten sie dadurch einerseits wertvolle Anhaltspunkte dafÃ¼r, wie sie
den ihnen obliegenden Aufgaben ordnungsgemÃ¤Ã� nachkommen kÃ¶nnen.
DarÃ¼ber hinaus resultiert aus einem den vorstehend genannten
Bestimmtheitsanforderungen genÃ¼genden Bescheid eine materielle
Bindungswirkung, welche im Falle der Beanstandungsfreiheit auch einen Schutz der
Arbeitgeber vor spÃ¤teren Nachforderungen bewirkt (vgl. dazu BSG, Urteil vom
29.07.2003 â�� B 12 AL 1/02 R; Urteil vom 18.11.2015 â�� B 12 R 7/14 R; Urteil
vom 19.09.2019 â�� B 12 R 25/18 R). Es entspricht daher grundrechtsschonender
Auslegung, auch das Ergebnis beanstandungsfreier BetriebsprÃ¼fungen in dem
Sinne rechtssicher auszugestalten, dass die Arbeitgeber sich hierauf berufen
kÃ¶nnen (so bereits BSG, Urteil vom 19.09.2019 â�� B 12 R 25/18 R).
An dieser Auslegung Ã¤ndert auch die mit dem Siebten Gesetz zur Ã�nderung des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (BGBl. I, 2020, S. 1248 ff.)
bewirkte Ã�nderung des Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV nichts. Zwar hat das BSG in seinem
Urteil vom 19.09.2019, in welchem es seine Rechtsprechung zum Abschluss von
BetriebsprÃ¼fungen im o.g. Sinne fortentwickelte, zur BegrÃ¼ndung auch auf Â§ 7
Abs. 4 Satz 2 BVV in der vom 01.01.2017 bis zum 30.06.2020 gÃ¼ltigen Fassung
(a.F.) Bezug genommen, nach welchem der Arbeitgeber durch den PrÃ¼fbescheid
oder das AbschlussgesprÃ¤ch zur PrÃ¼fung Hinweise zu den â��festgestelltenâ��
Sachverhalten erhalten sollte, um in den weiteren Verfahren fehlerhafte Angaben zu
vermeiden. Allerdings war Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV a.F. allein Anlass, nicht dagegen
der tragende Grund fÃ¼r die gefundene Auslegung des Â§ 28p Abs. 1 Satz 5 SGB IV.
Dies wird bereits dadurch ersichtlich, dass das BSG in seinem Urteil ausdrÃ¼cklich
ausfÃ¼hrte, die Auslegung werde â��im Einklang mit Â§ 7 Abs. 4 Satz 1 und 2
BVVâ�� a.F. vorgenommen (a.a.O., Rn. 33). Zudem wies es darauf hin, dass es
seine Rechtsprechung insbesondere im Hinblick auf die Grundrechtsrelevanz der
Indienstnahme der Arbeitgeber fÃ¼r den Beitragseinzug und nur â��angesichtsâ��
der EinfÃ¼hrung des Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV a.F. fortentwickle (vgl. BSG, a.a.O., Rn.
31). Das bedeutet, dass das BSG die von ihm gefundene Auslegung zwar in Â§ 7
Abs. 4 Satz 2 BVV a.F. bestÃ¤tigt sah. Daraus folgt aber nicht, dass diese Auslegung
auch davon abhÃ¤ngig wÃ¤re, dass diese Regelung unverÃ¤ndert besteht oder aber
davon, dass das BSG Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV zutreffend interpretiert hat, was von
der Beklagten in Abrede gestellt wird. Ein solches Ergebnis widersprÃ¤che bereits
der aus Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG folgenden Normenhierarchie, wonach die
Gesetzgebung an die verfassungsmÃ¤Ã�ige Ordnung gebunden ist, wÃ¤hrend die
vollziehende und rechtsprechende Gewalt zusÃ¤tzlich an Gesetz und Recht
gebunden sind. Entsprechend ist auch eine Rechtsverordnung, die gegen hÃ¶heres
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Recht verstÃ¶Ã�t, grundsÃ¤tzlich nichtig (siehe hierzu und zum insoweit zur
VerfÃ¼gung stehenden Rechtsschutz DÃ¼rig/Herzog/Scholz/Remmert, GG, 95. EL
Juli 2021, Art. 80 Rn. 137 ff. m.w.N.; zur Qualifizierung auch einer durch
Parlamentsgesetz geÃ¤nderten Rechtsverordnung als Rechtsverordnung: BVerfG,
Beschluss vom 13.09.2005 â�� 2 BvF 2/03 Rn. 193 ff. mit unter Rn. 245 ff.
aufgefÃ¼hrtem abweichendem Votum). Dies bedeutet weiter, dass wenn man Â§ 7
Abs. 4 Satz 2 BVV alter wie neuer Fassung die Regelung entnehmen wollte, die
TrÃ¤ger der Rentenversicherung seien nur dann zum Erlass eines die
BetriebsprÃ¼fung abschlieÃ�enden Verwaltungsaktes verpflichtet, wenn sie in
deren Rahmen auf beanstandungswÃ¼rdige Sachverhalte stoÃ�en, diese Norm
wegen eines VerstoÃ�es gegen hÃ¶herrangiges Recht, namentlich Â§ 28 Abs. 1 Satz
5 SGB IV, zumindest insoweit nichtig wÃ¤re und entsprechend unangewandt bleiben
mÃ¼sste.
Allerdings kann Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV entgegen der Ansicht der Beklagten ein
solcher Regelungsgehalt auch unter BerÃ¼cksichtigung des
Gesetzgebungsverfahrens nicht entnommen werden. Denn in der BegrÃ¼ndung
zum von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Siebten Gesetzes zur
Ã�nderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze wird in Bezug
auf Â§ 7 Abs. 4 Satz 2 BVV allein ausgefÃ¼hrt, dass mit der Ã�nderung klargestellt
werde, dass es sich um eine UnterstÃ¼tzung des Arbeitgebers durch die
RentenversicherungstrÃ¤ger in Form gezielter Hinweise in den konkret
beanstandeten Sachverhalten handele, wodurch das Melde- und
Beitragsnachweisverfahren nachhaltig und qualitativ gestÃ¤rkt werden, eine
gesetzlich verpflichtende und umfÃ¤ngliche Beratung zu allen von der PrÃ¼fung
erfassten Sachverhalten hingegen nicht bewirkt werden solle (vgl. BT-Drs.
19/17586, S. 135). Mithin sollte mit dieser Ã�nderung allein verhindert werden, dass
die RentenversicherungstrÃ¤ger infolge der bisherigen Formulierung des Â§ 7 Abs.
4 Satz 2 BVV zum Zwecke der Vermeidung von fehlerhaften Angaben zu
sÃ¤mtlichen von ihr geprÃ¼ften und â��festgestelltenâ�� Sachverhalten Hinweise
geben muss, was je nach Umfang der durchgefÃ¼hrten PrÃ¼fung zu einem
durchaus betrÃ¤chtlichen Aufwand bei dem Erlass eines die BetriebsprÃ¼fung
abschlieÃ�enden Bescheids gefÃ¼hrt hÃ¤tte. Die grundsÃ¤tzlich aus Â§ 28p Abs. 1
Satz 5 SGB IV folgende Verpflichtung der RentenversicherungstrÃ¤ger, auch eine
beanstandungsfreie BetriebsprÃ¼fung mit einer rechtswirksamen Feststellung zum
Bestehen bzw. Nichtbestehen von Versicherungs- oder Beitragspflicht in den
stichprobenweise geprÃ¼ften AuftragsverhÃ¤ltnissen und zum Ergebnis der
Ã¼brigen geprÃ¼ften Sachverhalte abzuschlieÃ�en, wird dagegen nicht negiert.
Allein besteht insoweit keine eingehende Beratungspflicht. Das Ziel, eine
beanstandungsfreie BetriebsprÃ¼fung insoweit rechtssicher auszugestalten, als
dass die Arbeitgeber sich hierauf auch nach den dazu entwickelten GrundsÃ¤tzen
des BSG (vgl. nur Urteil vom 29.07.2003 â�� B 12 AL 1/02 R und Urteil vom
30.10.2013 â�� B 12 AL 2/11 R) berufen kÃ¶nnen, wird damit dennoch erreicht, da
mit der Benennung der konkret geprÃ¼ften Sachverhalte und des Ergebnisses, dass
kein Grund zur Beanstandung bestand, ein der materiellen Bindungswirkung
zugÃ¤nglicher Verwaltungsakt gerade erlassen wird. Denn insoweit wird personen-
und zeitbezogen konkret geregelt, dass eine Beanstandung nicht erfolgt.
Dass daraus, wie die Beklagte ausfÃ¼hrt, fÃ¼r die Beteiligten ein hÃ¶herer
Aufwand folgt, sodass die mit der StichprobenprÃ¼fung bezweckte Effizienz und
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Arbeitserleichterung in ihr Gegenteil verkehrt wÃ¼rde, kann nicht zu einem
anderen Ergebnis fÃ¼hren. Zum einen vergleicht die Beklagte damit bereits
sachfremd die Effizienz ihrer bisherigen Verwaltungspraxis mit derjenigen, die mit
der neueren Rechtsprechung des BSG im Einklang stÃ¼nde. Richtiger
VergleichsmaÃ�stab wÃ¤re eine verpflichtende VollprÃ¼fung mit der auch
weiterhin vorgeschriebenen StichprobenprÃ¼fung, welche im Vergleich zu einer
VollprÃ¼fung auch in Zukunft eine Arbeitserleichterung darstellt und eine
effizientere DurchfÃ¼hrung der alle vier Jahre durchzufÃ¼hrenden
BetriebsprÃ¼fungen ermÃ¶glicht. DarÃ¼ber hinaus resultierte der von der
Beklagten vorgetragene Umstand, dass fÃ¼r die durchzufÃ¼hrenden PrÃ¼fungen
unter BerÃ¼cksichtigung des im Lichte der Verfassung ausgelegten Â§ 28p Abs. 1
Satz 5 SGG nunmehr hÃ¶here ZeitansÃ¤tze zu veranschlagen sind, allein aus dem
Gesetz, dem dann mit einer entsprechenden Mittelausstattung Rechnung zu tragen
wÃ¤re.
SchlieÃ�lich kann auch der Argumentation der Beklagten, aus der in Â§ 28p Abs. 1
Satz 5 SGB IV vorgenommenen Kompetenzabgrenzung sei zu schlieÃ�en, die
TrÃ¤ger der Rentenversicherung hÃ¤tten im Rahmen von BetriebsprÃ¼fungen
allein die Kompetenz, nicht hingegen die Verpflichtung zum Erlass eines
Verwaltungsaktes, nicht gefolgt werden. Insoweit bleibt sie eine nachvollziehbare
BegrÃ¼ndung schuldig. Die Bezugnahme auf die GesetzesbegrÃ¼ndung, in der
ausgefÃ¼hrt wird, dass die TrÃ¤ger der Rentenversicherung im Rahmen der
PrÃ¼fung berechtigt sind, Verwaltungsakte zu erlassen, zwingt entgegen der
Auffassung der KlÃ¤gerin in keiner Weise zu dem Schluss, dass darin nur eine
ErmÃ¤chtigungsgrundlage zu erkennen ist, von der die Beklagte nach freiem
Belieben Gebrauch machen kann. Insoweit kann an dieser Stelle auf die bereits
oben gemachten AusfÃ¼hrungen und die Entscheidung des BSG vom 19.09.2019
verwiesen werden, wo die tragenden GrÃ¼nde fÃ¼r die Verpflichtung der TrÃ¤ger
der gesetzlichen Rentenversicherung, auch beanstandungsfrei gebliebene
BetriebsprÃ¼fungen mit einem Verwaltungsakt abzuschlieÃ�en, dargelegt wurden.
3. Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§ 154 Abs. 1
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Die Beklagte hat aufgrund ihres Unterliegens
im Klageverfahren die Kosten des Verfahrens zu tragen.
4. Die Festsetzung des Streitwertes folgt aus Â§ 197a SGG i.V.m. Â§ 52 Abs. 1 und 2
Gerichtskostengesetz (GKG). Hiernach ist in Verfahren vor den Gerichten der
Sozialgerichtsbarkeit der Streitwert nach der sich aus dem Antrag der Klagepartei
fÃ¼r sie ergebenden Bedeutung der Sache zu bestimmen, wobei in FÃ¤llen, in
denen der Sach- und Streitstand fÃ¼r diese Bestimmung keine genÃ¼genden
Anhaltspunkte bietet, ein Streitwert von EUR 5.000,00 anzunehmen ist. Dies ist
vorliegend der Fall.
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